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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
IV Invalidenversicherung
BJ Bundesamt für Justiz
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
GAV Gesamtarbeitsvertrag
OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
AdA Angehörige(r) der Armee
RS Rekrutenschule
DRG Diagnosis Related Groups
SV17 Steuervorlage 17
FAK Familienausgleichskassen
LIK Landesindex der Konsumentenpreise

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CdG Les Commissions de gestion
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
AI Assurance-invalidité
OFJ Office fédéral de la justice
PME petites et moyennes entreprises
FMH Fédération des médecins suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
CCT Convention collective de travail
CHS PP Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
Militaire Militaire
ER École de recrues
DRG Diagnosis Related Groups
PF17 Projet fiscal 17
CCAF Caisses de compensation pour allocations familiales
IPC Indice des prix à la consommation
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Chronique générale

Politique étrangère

Politique économique extérieure

In der Sommersession 2022 beriet der Ständerat eine Motion Portmann (fdp, ZH), die
für ökologische Kompensation beim Freihandel warb. Die WAK-SR hatte die Motion in
der Kommissionssitzung vom 9. Mai 2022 beraten und diese ihrem Rat nach
Stichentscheid ihres Präsidenten Alex Kuprecht (svp, SZ) zur Ablehnung beantragt. Trotz
der knappen Entscheidung in der Kommission wurde kein Minderheitsantrag auf
Annahme der Motion gestellt. In ihrem Kommissionsbericht erklärte die Kommission,
dass man zwar Handlungsbedarf gesehen habe, auf Bundesebene aber keine neuen
Instrumente zur Förderung des Verkaufs von regionalen und nachhaltig produzierten
Produkten schaffen, sondern stattdessen auf den bestehenden Instrumenten aufbauen
wolle. Die Kommission erachtete vor allem regionale Initiativen als besonders
unterstützenswert. Aus diesem Grund habe sie einstimmig ein Kommissionspostulat
(Po. 22.3407) verabschiedet, welches den Bundesrat damit beauftrage zu prüfen,
inwiefern die bestehenden Instrumente zur Stärkung der Marktposition von Schweizer
Produkten gegenüber importierten Lebensmitteln weiterentwickelt werden könnten. 
Kommissionssprecher Kuprecht empfahl dem Rat im Namen der WAK-SR, die Motion
abzulehnen und dafür das Postulat anzunehmen. Der anwesende Bundesrat Parmelin
befürwortete zwar die Stossrichtung von Portmanns Motion, empfahl aber ebenfalls
deren Ablehnung und zwar gleich aus mehreren Gründen: Nicht nur existierten bereits
diverse Instrumente, die zur Erreichung des Motionsanliegens genutzt werden könnten;
die in der Motion genannten Ideen könnten darüber hinaus auch bei einer Ablehnung
des Vorstosses geprüft werden. Schliesslich zeigte sich Parmelin nicht mit Portmanns
Argumentation einverstanden, dass sich von der Länge des Transportweges direkt eine
Aussage über die Nachhaltigkeit eines Produkts ableiten liesse. Er begrüsste hingegen
das Kommissionspostulat der WAK-SR, da dieses im Rahmen der Weiterentwicklung der
Agrarpolitik berücksichtigt werden könne. Die kleine Kammer folgte diesen
Empfehlungen, lehnte die Motion stillschweigend ab und nahm das Postulat an. 1

MOTION
DATE: 14.06.2022
AMANDO AMMANN

Armée

Armée

La Confédération suisse fait un pas pour la protection de l'environnement. Le DDPS
est en train d'élaborer un plan d'action afin de minimiser l'impact de l'armée sur les
écosystèmes. En lançant une nouvelle motion, Céline Vara (verts, NE) souhaite
compléter cette planification, afin d'optimiser les effets des mesures. En effet, la verte
neuchâteloise estime que trois objectifs devraient être ajoutés au plan afin que la
Confédération, le plus gros propriétaire foncier de Suisse, agisse de manière optimale
en temps de crise climatique. L'acceptation de la motion vise la suppression à court
terme de l'utilisation de pesticides de synthèse, la mise en place de corridors en faveur
de la faune et la suppression de la pollution lumineuse inutile sur les sites militaires
suisses. 
Lors du vote, dix oppositions venant du PLR et de l'UDC ont été observées. Alex
Kuprecht (udc, SZ) a justifié sa position en affirmant que le DDPS prendra en compte les
objectifs posés par la motion de Vara sans qu'une nouvelle requête officielle ne soit
déposée. C'est pourquoi il ne voit pas l'utilité d'une telle nouvelle motion. La majorité
du Conseil des États n'étant pas de cet avis, la motion a été acceptée, engageant la
Confédération sur l'autoroute des décisions qu'il reste à prendre concernant la
protection de l'environnement, jugée comme étant l'une des luttes centrales de notre
pays. 2

MOTION
DATE: 06.12.2021
CHLOÉ MAGNIN
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Armée et société

Im Frühjahr wurde im Ständerat eine Motion Kuprecht (svp, SZ) eingereicht, welche die
militärische Motorfahrerausbildung betrifft. Diese soll so angepasst werden, dass sie
lückenlos für den zivilen Gebrauch verwendbar wird. Der militärische
Lastwagenführerausweis reichte seit Inkrafttreten der revidierten
Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) Anfang September 2009 nicht mehr aus, um für
zivile Unternehmen als Berufschauffeur tätig zu sein, da fortan neben der Fahrerlaubnis
auch ein Fähigkeitsnachweis erbracht werden musste. Der Motionär sah in der
Erweiterung der militärischen Fahrerausbildung eine Chance, den Bedarf an
Berufschauffeuren zu decken, was auch der Wirtschaft zugute kommen würde. Der
Fähigkeitsausweis sollte als Abschluss der militärischen Fahrerausbildung während der
Rekrutenschule erworben werden. In diesem Punkt sah der Bundesrat Schwierigkeiten:
Die Zeit während der RS sei einerseits zu knapp und andererseits koste der Fahrausweis
pro Rekrut rund CHF 1'000, was in der Summe CHF 1 Mio. übersteigen würde. Entgegen
dem ablehnenden Votum von Bundesrat Maurer wurde die Motion im Rat deutlich
angenommen. Die SiK des Nationalrates empfahl die Motion in der Folge ebenfalls zur
Annahme. Dabei wurden vor allem die Synergien hervorgehoben, welche durch den
Vorstoss genutzt werden können. Viel genanntes Argument war die Validierung
militärischer Ausbildungen im Zivilleben. In der Schlussabstimmung wurde die Motion
schliesslich auch im Nationalrat mit 105 zu 42 Stimmen angenommen. 3

MOTION
DATE: 06.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Service civil et refus de servir

Die von der SiK des Nationalrates initiierte und vom Plenum auf den Weg gebrachte
Änderung des Zivildienstgesetzes musste Anfang 2018 auch noch vom Ständerat
behandelt werden. Dessen sicherheitspolitische Kommission wollte jedoch in der
kleinen Kammer beliebt machen, die Behandlung des Vorstosses vorerst noch
auszusetzen, weil der Bundesrat in der Zwischenzeit einen entscheidenden Schritt
gemacht hatte, in dem entschieden wurde, dass die Zulassungen zum Zivildienst
generell reduziert werden sollen. Dafür wurde eine Revision des Zivildienstgesetzes –
was diese Motion im Kern ja verlangt – in Auftrag gegeben. Das WBF wird sich im Laufe
des Jahres damit auseinandersetzen und per Herbst 2018 eine Vernehmlassungsvorlage
vorlegen müssen. Vorgabe dafür war, dass die Mindestanzahl von 150 zu leistenden
Diensttagen im Zivildienst festgesetzt und zusätzlich eine Wartefrist festgelegt werden
soll: AdA, die nach abgeschlossener RS in den Zivilidienst wechseln wollen, sollen erst
nach einer Frist von 12 Monaten einen entsprechenden Antrag stellen dürfen. Weil
dieser Gesetzesentwurf nicht vor 2019 erwartet wird, beantragte die SiK dem Plenum,
die Motion zu sistieren. Es gab jedoch innerhalb der Kommission auch Stimmen, die
sich für eine Beschlussfassung einsetzten, weil man die Motion grundsätzlich ablehnte.
Der Rat folgte jedoch der Kommissionsmehrheit und hielt die Motion offen, bis sie zu
einem späteren Zeitpunkt wieder behandelt werden kann.

Bevor die Ständerätinnen und Ständeräte jedoch diesen Beschluss mit 26 zu 12
Stimmen fassten, entfachte sich noch eine kurze Diskussion dazu.
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ) äusserte sich indes nicht materiell zur Vorlage,
sondern beschränkte sich auf die Schilderung der unternommenen Schritte. Es mache
keinen Sinn vorzugreifen, da entsprechende Forderungen der Motion in die
Vernehmlassungsvorlage einfliessen sollen. Seitens der Kommissionsminderheit wurde
auch in der kleinen Kammer moniert, dass man den Zivildienst nicht „schlecht machen
dürfte” und Ständerat Hêche (sp, JU) zeigte sich besorgt, dass die vorliegende Motion
„fatal” für den Zivildienst sei. Er kritisierte ferner auch die Meinung „einiger
Parlamentarier”, die glaubten, dass der Zivildienst aus Bequemlichkeit gewählt werde.
Sein Parteigenosse Berberat (sp, NE) äusserte eine weitere Überlegung: Er glaubte, dass
die Motion gar einen konträren Effekt haben könnte. Die Befürchtung war, dass
unentschiedene Stellungspflichtige – im Wissen, dass ein späterer Wechsel von der
Armee in den Zivildienst unattraktiv sein würde – von vornherein den Zivildienst
bevorzugen würden. Es gebe genügend Ärzte, die eine Militärdienstuntauglichkeit
bescheinigten, so der Neuenburger weiter. Dass die Motion schliesslich tatsächlich
sistiert worden ist, kann auch auf die Ausführungen des Wirtschaftsministers
zurückzuführen sein, der die Eckpunkte der angesprochenen Gesetzesrevision darlegte
und entsprechend um die Sistierung durch den Ständerat gebeten hat. 4

MOTION
DATE: 12.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Finances publiques

Impôts directs

Mit einer Motion verlangte Ständerat Kuprecht (svp, SZ) Vereine von der Steuerpflicht
zu befreien. Speziell Vereine, die ihre Erträge und Vermögensmittel für ideelle Zwecke,
namentlich die Jugend- und Nachwuchsförderung einsetzen, sollen ganz oder zu einem
bestimmten Betrag steuerbefreit werden. Kuprecht argumentierte, dass Vereine eine
wichtige Funktion für die Gesellschaft erfüllen und deshalb einer Spezialbehandlung
durch die Steuerbehörde sinnvoll sei. In seiner Antwort lobte der Bundesrat denn auch
die vielfältigen Funktionen von Vereinen und deren Verdienste für die Gesellschaft. Er
stellte sich der Motion jedoch ablehnend gegenüber, da die Abgrenzung von
Selbsthilfezwecken und ideellem Handeln in der Praxis schwer umzusetzen sei und
ausserdem die Jugend- und Nachwuchsförderung bereits unter geltendem Recht
steuerbefreit sei. Der Ständerat nahm jedoch die Motion an. 5

MOTION
DATE: 27.05.2009
NATHALIE GIGER

Im Vorjahr hatte der Ständerat eine Motion Kuprecht (svp, SZ) befürwortet, die Vereine
von der Steuerpflicht befreien will. Vereine, die ihre Erträge und Vermögensmittel für
ideelle Zwecke, namentlich die Jugend- und Nachwuchsförderung einsetzen, sollen
ganz oder zu einem bestimmten Betrag steuerbefreit werden. Die vorberatende
Kommission des Nationalrates folgte der Argumentation des Bundesrates, der vor allem
auf Schwierigkeiten der Abgrenzung hingewiesen hatte, und lehnte die Motion ab. Der
Nationalrat folgte jedoch dem Ständerat und überwies die Motion. (Zu den
Parteispenden siehe auch hier) 6

MOTION
DATE: 15.03.2010
NATHALIE GIGER

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Construction de logements et propriété

Gegen den Antrag des Bundesrats überwies die kleine Kammer mit 20:18 Stimmen eine
Motion Kuprecht (svp, SZ), welche die Eigenmietwertbesteuerung von selbst genutztem
Wohnraum aufheben will. Schuldzinsen und Unterhaltsarbeiten sollen jedoch in
beschränktem Ausmass abzugsberechtigt bleiben, damit ältere Wohneigentümer
weiterhin ihre Liegenschaft bewohnen können. Die Besteuerung des Eigenmietwerts
stehe der Abtragung von Schulden entgegen, da die Reduktion des Schuldzinsabzuges
automatisch einen höheren Steuerbetrag auslöst. Der Bundesrat teilte die Auffassung,
dass dem Wohneigentum für die Altersvorsorge eine wichtige Bedeutung zukomme.
Daher sei es zulässig, den Eigenmietwert tiefer anzusetzen als den Mietzins für ein
vergleichbares Objekt. Zu tiefe Eigenmietwerte benachteiligten jedoch die Mieter.
Betreffend Wohneigentumsbesteuerung wurden zwei parlamentarische Initiativen
Maissen (cvp, GR) und Bisig (fpd, SZ) und eine Motion der FDP-Fraktion abgeschrieben
resp. abgelehnt. 7

MOTION
DATE: 20.06.2006
MAGDALENA BERNATH

À la suite du Conseil des Etats, le Conseil national a décidé, par 82 voix contre 68, de
transmettre au Conseil fédéral la motion Kuprecht (udc, SZ) en faveur de la suppression
de l’imposition de la valeur locative du logement habité par son propriétaire. Bien que
maintenues, les déductions des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien verront
leur niveau baisser. La gauche s’est vainement opposée à cette mesure en dénonçant le
privilège ainsi accordé aux propriétaires par rapport aux locataires. La Chambre basse a
par contre rejeté, par 108 voix contre 68, une motion Fässler-Osterwalder (ps, SG)
visant à remplacer les déductions fortaitaires pour les frais d’entretiens d’immeubles
par une déduction selon les frais effectifs et à introduire un plafond pour ce type de
déductions. Le Conseil national a également rejeté, par 114 voix contre 64, un postulat
Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport
sur les taux cantonaux d’imposition de la valeur locative et de proposer des mesures
législatives pour réduire les disparités constatées. 8

MOTION
DATE: 25.09.2007
NICOLAS FREYMOND
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Politique sociale

Population et travail

Droit du travail

Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat nochmals mit der
Motion von Ständerat Eich Ettlin (mitte, OW) nachdem diese im WAK-SR beraten
worden war. Kommissionssprecher Alex Kuprecht (svp, SZ) erklärte, dass die Mehrheit
der Kommission als problematisch erachtete, Gesamtarbeitsverträge dem kantonalen
Recht vorzuziehen, da Gesamtarbeitsverträge private Vereinbarungen darstellen, die
nicht auf der gleichen demokratischen Legitimation basieren wie Mindestlöhne. Diese
würden von den Kantonen basierend auf demokratischen Entscheidungen der
kantonalen Bevölkerung eingeführt. Aus diesem Grund wolle die Mehrheit der
Kommission verhindern, dass in die kantonale Souveränität eingegriffen werde. Die
Kommissionsminderheit befürchte hingegen, dass es für die Betriebe schwierig
nachvollziehbar ist, einer privatrechtlichen Vereinbarung wie einem GAV aufgrund eines
Bundesratsbeschlusses zwingend zu unterstehen und gleichzeitig die öffentlichen
rechtlichen kantonale Bedingungen einzuhalten. Bundesrat Parmelin (svp, VD)
präzisierte im Rahmen der Debatte, dass ein GAV ein Vertrag zwischen privaten
Akteuren sei und auch dann ein privater Vertrag bleibe, wenn er schweizweit für
allgemeinverbindlich erklärt werde. Der Ständerat nahm die Motion schliesslich mit 28
zu 16 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 9

MOTION
DATE: 14.06.2022
GIADA GIANOLA

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Tarifpartner sollen Tarife von Laboranalysen aushandeln. So kurz und knapp war der
Auftrag an den Bundesrat aus einer Kommissionsmotion der SGK des Ständerats, womit
ein gleicher Mechanismus wie bei den DRG und beim Tarmed übernommen werden
sollte. Eine linke Kommissionsminderheit wollte diese KVG-Änderung nicht mittragen.
Der Bundesrat beantragte ebenfalls, die Motion nicht zu unterstützen, da er Blockaden
bei den Tarifverhandlungen befürchtete, wie dies bereits beim Tarmed oder bei der
Physiotherapie zu Problemen geführt hatte. Deswegen wollte die Regierung ihre durch
das KVG eingeräumte Subsidiarität im Bereich der Tarifregelungen beibehalten und so
eine „schlanke Regelung“ weiterführen.
Das Plenum beriet diese in der Kommission mit 9 zu 3 Stimmen gefasste Motion im
November 2017 und nahm sie mit 24 zu 18 Stimmen an. Kommissionssprecher Kuprecht
(svp, SZ) führte die Beweggründe aus und verwies dabei nicht nur auf ältere Vorstösse –
seine eigene Motion (Mo. 16.3487), die er nach dieser Beratung zurückzog,
eingeschlossen –, sondern auch auf Sondierungsgespräche zwischen der FMH und den
Krankenkassenverbänden im Zuge der Beratungen ebendieser. Die vorliegende Motion
wurde unter Berücksichtigung besonderer Kritikpunkte der Verhandlungspartner als
Folge-Vorstoss formuliert. Die Gegner der Motion hielten sie für unnötig, weil, und hier
teilten sie die Meinung der Regierung, es bereits möglich sei, tiefere Tarife
auszuhandeln. Jene Tarife, die bereits geregelt sind, würden Höchstansätze beziffern
und eine Unterschreitung dieser sei in gegenseitigem Einverständnis bereits denkbar.
Überdies wurde angeregt, noch einen sich in Ausarbeitung befindlichen
Massnahmenkatalog zur Begrenzung der Gesundheitskosten abzuwarten. Die
Opposition verfing im Rat zu wenig und die Motion ging an den Nationalrat. 10

MOTION
DATE: 29.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Assurances sociales
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Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seinem Schwesterrat und nahm eine
Motion der Mitte-Fraktion (Mo. 22.3792) für einen vollständigen Teuerungsausgleich
der AHV-Renten auf den 1. Januar 2023 an. Die SGK-SR hatte zuvor argumentiert, dass
die «ungeschmälerte und unverzügliche Erhaltung der Kaufkraft der AHV-Renten» in
Anbetracht der allgemein sinkenden Kaufkraft zentral sei. Diese ausserordentliche
Rentenerhöhung sei jedoch nicht zusätzlich zu, sondern anstelle einer künftigen
ordentlichen Rentenerhöhung zu verstehen. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ)
beantragte, die Motion abzulehnen, zumal man nicht vom «bewährten Mechanismus»,
bei dem ein Mittelwert der Preisentwicklung gemäss LIK und der Lohnentwicklung
berechnet wird, abweichen solle. Zudem müssten auch die Arbeitnehmenden ohne
vollständigen Teuerungsausgleich auskommen – vielmehr übersteige bereits die vom
Bundesrat im Oktober 2022 beschlossene Erhöhung der AHV/IV-Renten um 2.5 Prozent
den Teuerungsausgleich für die Arbeitnehmenden deutlich. Die Erhöhung des
Rentenausgleichs auf 3 Prozent statt auf 2.5 Prozent bringe insgesamt Mehrkosten von
CHF 1.2 Mrd. für die AHV, CHF 155 Mio. für die IV und CHF 245 Mio. für den
Bundeshaushalt mit sich – zuzüglich der Durchführungskosten. Letztere seien wohl
höher als die zusätzlichen monatlichen Renten von CHF 6 bis CHF 12 pro Person,
welche überdies aufgrund der Referendumsfrist erst Mitte des Jahres ausbezahlt
werden könnten. 
Paul Rechsteiner (sp, SG) wehrte sich dagegen, «diese Beträge [...] zu bagatellisieren».
Bei einer Teuerung von 3.6 Prozent – Kuprecht hatte mit 3.0 Prozent gerechnet – und
über die zwei Jahre, für welche die Rentenanpassungen vorgesehen sind, gehe es hier
um insgesamt CHF 500 pro Person, was für die Betroffenen sehr wichtig sei. 
Mit 22 zu 20 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und nahm die
Motion an. Für Annahme stimmten die SP- und die Grünen- sowie eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion, dagegen die SVP- und die FDP-Fraktion. Bisher noch nicht behandelt
wurden die in der ausserordentlichen Session im Herbst 2022 im Ständerat
angenommenen Motionen von Pirmin Bischof (mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul
Rechsteiner (Mo. 22.3799) mit demselben Anliegen. 11

MOTION
DATE: 12.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Assurance-invalidité (AI)

Nachdem die Revision 6b der IV gescheitert war, griff in der Wintersession eine Motion
Schwaller (cvp, FR) im Ständerat einige der Anliegen wieder auf, mit dem Ziel, eine
nachhaltige Sanierung der IV zu erreichen. Der Vorstoss fordert vom Bundesrat die
Ausarbeitung einer Gesetzesänderung, damit die Schulden der IV beim AHV-Fonds auch
nach dem Ende der befristeten Mehrwertsteuerfinanzierung weiter abgetragen und bis
ins Jahr 2028 getilgt werden können. Zur Verbesserung der Betrugsbekämpfung soll
eine gemeinsame Gesetzesgrundlage für alle Versicherungen geschaffen werden.
Zudem sollen die Massnahmen zur verstärkten Wiedereingliederung bzw. zum
Verbleiben im Arbeitsmarkt intensiviert und insbesondere auf Personen mit
psychischen Beeinträchtigungen ausgedehnt werden. Der Bundesrat beantragte die
Annahme der Motion, die auch von Behindertenverbänden unterstützt wurde. Eine
Minderheit Kuprecht (svp, SZ) beantragte, die Motion abzulehnen. Während verstärkte
arbeitsmarktliche Integrationsmassnahmen nicht notwendig oder nicht im Gesetz über
die Invalidenversicherung zu regeln seien, seien Massnahmen zur Verbesserung der
Betrugsbekämpfung im zurückgestellten Entwurf 3 der Revision 6b enthalten, der nun
angesichts neuer Zahlen wieder hervorgeholt werden könne. Inzwischen seien die
Ressourcen des Bundesamtes für Sozialversicherungen für die Altersvorsorge 2020 zu
verwenden. Diese Minderheit wurde von einer grossen Mehrheit mit 29 zu 9 Stimmen
bei 3 Enthaltungen überstimmt. Die Behandlung im Nationalrat stand im Berichtsjahr
noch aus. 12

MOTION
DATE: 12.12.2013
FLAVIA CARONI

Die Räte befassten sich mit einer Motion Kuprecht (svp, SZ) zur Vermeidung unnötiger
IV-Renten. Der Vorstoss wollte dem Bundesrat den Auftrag erteilen, das IV-Gesetz so
anzupassen, dass sämtliche Leistungserbringende bei einer längeren Arbeitsunfähigkeit
ihrer Patientinnen und Patienten eine Meldepflicht an die IV-Stelle hätten. So könnten
durch eine verbesserte Zusammenarbeit Arbeitsplatzerhalt oder Arbeitsplatzgewinnung
rascher thematisiert und manche Neuberentungen verhindert werden, lautete die
Begründung. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus, da im Zuge der 5. IV-
Revision bereits die Meldepflicht für Ärztinnen und Chiropraktoren eingeführt worden
sei; eine Ausdehnung auf alle Leistungserbringende sei nicht zweckmässig. Der
Ständerat nahm die Motion jedoch in der Frühlingssession 2014 mit 21 zu 18 Stimmen
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an. Die Debatte im Nationalrat fand in der Herbstsession statt. Die SGK-NR setzte dem
Vorstoss eine eigene Kommissionsmotion entgegen und beantragte die Ablehnung der
Motion Kuprecht, eine Minderheit Bortoluzzi (svp, ZH) sprach sich für die Annahme aus.
Der Rat folgte der Mehrheit und lehnte den Vorstoss mit 127 zu 55 bei 4 Enthaltungen
ab. 13

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession eine Motion seiner SGK mit dem Titel
"Massnahmen zur Früherfassung von Krankheitsfällen gemeinsam entwickeln", welche
als Gegenvorschlag zu einer Motion Kuprecht (svp, SZ) mit dem Titel "Unnötige IV-
Renten vermeiden" eingereicht worden war. Der Motionstext beauftragt den Bundesrat,
umgehend Massnahmen zu ergreifen, die die Früherfassung von Krankheitsfällen bei
Erwerbstätigen gewährleisten, um die Rückkehr in den Arbeitsprozess zu garantieren
und eine langfristige Abhängigkeit von Leistungen der IV zu verhindern. Zu diesem
Zweck sollen die Arbeitgebenden, die medizinischen Fachpersonen und die IV-Stellen
stärker koordiniert werden. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion und
betonte, die Optimierung der Eingliederung insbesondere von jungen Erwachsenen und
Personen mit psychischen Beeinträchtigungen sei ein zentrales Anliegen innerhalb der
aktuellen Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der IV. Eine Minderheit Rossini (sp,
VS) hatte sich ursprünglich gegen die Motion ausgesprochen, zog ihren Antrag jedoch
zurück und der Vorstoss passierte die grosse Kammer stillschweigend. Die Beratung im
Ständerat stand 2014 noch aus. 14

MOTION
DATE: 10.09.2014
FLAVIA CARONI

Prestations complémentaires (PC)

Auch im Ständerat traf die Motion der SGK-NR für eine teilweise Übernahme der Kosten
von betreutem Wohnen durch die Ergänzungsleistungen zur AHV auf keinen
Widerstand. Für die Kommission erläuterte Alex Kuprecht (svp, SZ) die
Entstehungsgeschichte der Motion: Eine solche Regelung habe im Rahmen der EL-
Revision aufgenommen werden sollen, man habe jedoch auf eine Aufnahme ohne
sorgfältige Prüfung und Vernehmlassung verzichtet und stattdessen die
Kommissionsmotion eingereicht. Stillschweigend sprach sich nun auch der Ständerat
als Zweitrat dafür aus, dass der Bundesrat eine entsprechende Regelung umsetzen
solle. 15

MOTION
DATE: 12.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Prévoyance professionnelle

Im Juni 2019 reichte Alex Kuprecht (svp, SZ) eine Motion ein, die zum Ziel hatte, dem
Parlament die Kontrolle über die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK
BV) zu übertragen und die Weisungen der Kommission jeweils vorgängig vom BJ oder
dem BSV auf ihre Gesetzeskonformität überprüfen zu lassen. Hintergrund der Vorlage
war vermutlich – zumindest war dies der Ausgangspunkt von Kuprechts entsprechender
Interpellation (Ip. 18.4166) – die Weisung der OAK BV, mit der sie auf mehr Transparenz
bei den Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen hinzuwirken versuchte. Es könne
nicht sein, dass die Kommission nicht überwacht oder sanktioniert werden könne, wie
es der Bundesrat als Antwort auf seine Interpellation erklärt habe, und gleichzeitig
unklar sei, welche rechtlichen Wirkungen ihre Weisungen hätten, wie das Postulat Ettlin
(cvp, OW; Po. 16.3733) ergeben habe. Es müsse daher eine Kontrollinstanz geschaffen
werden, wodurch sich Rechtsunsicherheiten beseitigen liessen. Dieser Einschätzung
widersprach der Bundesrat: Bereits heute könnten die GPK-NR oder die GPK-SR die
Tätigkeiten der OAK BV überprüfen – was die nationalrätliche
Geschäftsprüfungskommission überdies 2012 bereits getan habe. Die Kommission führe
darüber hinaus auch Anhörungen zu den Weisungsentwürfen durch, zudem könnten
ihre Weisungen auch vor Gericht angefochten werden. Da die Unabhängigkeit der
Kommission vom Gesetzgeber gewollt sei, wie eine Anfrage von Daniel Fässler (cvp, AI;
Frage 14.1070) gezeigt habe, sei auch eine vorgängige Prüfung ihrer Weisungen nicht
opportun, erklärte der Bundesrat weiter. Folglich empfahl er den Vorstoss zur
Ablehnung. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei meldeten sich
mit Motionär Kuprecht, Erich Ettlin und Daniel Fässler, der in der Zwischenzeit
ebenfalls in den Ständerat gewählt worden war, die Urheber der verschiedenen
Vorstösse zu diesem Thema zu Wort, um ihre Unterstützung des Vorhabens kundzutun.
In der Folge verdeutlichte Bundesrat Berset noch einmal die Problematik der früheren
und nun womöglich erneut angestrebten Lösung: Damals sei das BSV sowohl oberste
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Aufsichtsinstanz als auch direkte Aufsichtsbehörde für national tätige Pensionskassen
gewesen. Damit die Aufsichtsbehörde objektiv arbeiten könne, müsse sie aber
unabhängig sein. Durch die Motion Kuprecht würde die Aufsicht nun aber wieder
politisiert, wofür der Bundesrat keinen Grund sehe. Dies sah der Ständerat
offensichtlich anders und nahm die Motion mit 22 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 16

Stillschweigend lehnte der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Motion Kuprecht
(svp, SZ) für eine Übertragung der Kontrolle über die OAK BV an das Parlament ab. Im
Februar 2020 hatte die SGK-SR die Ablehnung mit 22 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
empfohlen, da die Oberaufsichtskommission «ihre Aufgaben umfassend und ohne
zusätzliche Einschränkungen wahrnehmen können» müsse. Bereits heute unterliege die
OAK BV zudem der Überprüfung durch die GPK. 17

MOTION
DATE: 02.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Assurance-maladie

Mit dem Stichentscheid der Präsidentin lehnte der Ständerat eine Motion Kuprecht
(svp, SZ) ab, welche die Sans-Papiers von der Grundversicherung in der Krankenpflege
ausnehmen und deren Gesundheitsversorgung über andere gesetzliche Wege regeln
wollte. Der Motionär begründete sein Anliegen insbesondere mit erheblichen
praktischen Problemen bei der Krankenversicherung von Sans-Papiers. Der Bundesrat
hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen, da er der Ansicht war, dass die vom
Motionär aufgeworfene Problematik nicht durch den Ausschluss einer
Bevölkerungsgruppe aus dem Krankenversicherungsgesetz gelöst werden könne. Vom
Nationalrat angenommen wurde hingegen ein Postulat (09.3484) Heim (sp, SO), welches
den Bundesrat beauftragt, einen Bericht zur Problematik „Krankenversicherung und
Zugang zur Gesundheitsversorgung von Sans-Papiers“ auszuarbeiten. Insbesondere
geht es der Postulantin darum zu klären, ob und wie eine einheitliche, rechtliche und
gesundheitspolitisch korrekte Handhabung der Versicherung von Sans-Papier geregelt
werden kann. 18

MOTION
DATE: 20.09.2010
LUZIUS MEYER

Die Räte berieten zwei gleichlautende Motionen Humbel (cvp, AG) und Kuprecht (svp,
SZ) (12.4224; 12.4098) zur Vergütung ausserkantonaler ambulanter Behandlungen.
Nach den aktuellen Bestimmungen des KVG werden nur jene Tarife vergütet, welche am
Wohn- oder Arbeitsort der Versicherten sowie in deren näheren Umgebung gelten. Bei
höheren Behandlungstarifen haben die Versicherten einen Aufpreis zu bezahlen. Die
Motionen verlangen die Abschaffung der entsprechenden Bestimmung, welche für die
Versicherten nicht einleuchtend sei und eine Ungleichbehandlung gegenüber
Grenzgängern schaffe, die ihren Behandlungsort frei wählen können. Insbesondere sei
aber die manuelle Überprüfung für die Versicherer angesichts der heutigen Mobilität
sehr aufwändig und bringe mehr Kosten als Erträge. Der Bundesrat beantragte die
Annahme beider Motionen. Dem folgten die Räte jeweils ohne Diskussion. 19

MOTION
DATE: 22.03.2013
FLAVIA CARONI

In der Wintersession genehmigte der Ständerat einen Ordnungsantrag Kuprecht (svp,
SZ), die Motion der CVP-EVP-Fraktion zur gleichen Finanzierung von ambulanten und
stationären Spitalbehandlungen zu sistieren. Die Sistierung soll bis zur Beratung eines
Entwurfs zur 2011 von beiden Kommissionen (SGK-NR und SGK-SR) angenommenen
parlamentarischen Initiative Humbel (cvp, AG) zur Finanzierung der
Gesundheitsleistungen aus einer Hand (09.528) dauern. 20

MOTION
DATE: 17.12.2015
FLAVIA CARONI

Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; 17.3956) und Pascale Bruderer Wyss (sp, AG; 17.3964)
beabsichtigten in zwei in beiden Räten eingereichten Motionen, das KVG um einen
Absatz zu ergänzen, wonach der Bundesrat die Entschädigung der Vermittlertätigkeit
regeln kann und dadurch unverhältnismässige Ausgaben für Vermittlerprovisionen in
der Grundversicherung verhindern soll. Die Motionärinnen riefen in Erinnerung, dass
der Bundesrat bereits 2012 eine entsprechende Regelung vorgesehen habe, diese
jedoch «mit Verweis auf die Selbstregulierung der Branche gestrichen» worden sei.
Diese Selbstregulierung sahen die Motionärinnen allerdings aufgrund eines
Kassensturzberichts als nicht gegeben. Dieser habe ihrer Ansicht nach aufgezeigt, dass
die Vermittlerprovisionen deutlich höher lägen als die von der Branche vereinbarten
Beträge, Abschlüsse der OKP und der Zusatzversicherungen vermischt würden und
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diesbezüglich keine Transparenz bestehe. Dies sei problematisch, da bei der OKP
Aufnahmepflicht herrsche und die Leistungen der Versicherer übereinstimmten.
Dadurch würden «Vermittlerprovisionen finanzielle Fehlanreize» generieren, was
womöglich zu einer Risikoselektion oder zur Vermittlung unnötiger
Zusatzversicherungen führen könne. Es bedürfe daher der Transparenz darüber, welche
Provisionen über die OKP abgewickelt würden. Der Bundesrat pflichtete der Ansicht der
Motionärinnen bei, wonach das gesetzte Ziel allein durch Selbstregulierung nicht
erreicht worden sei, und beantragte die beiden Motionen zur Annahme. 

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2017 einen Ordnungsantrag Kuprecht
(svp, SZ), der die Motion von Bruderer Wyss der SGK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte.
Kuprecht betonte, dass Provisionszahlungen in der OKP nicht akzeptabel seien, die
Problematik aber sehr komplex sei. Deshalb solle sich die Kommission des Themas
annehmen. Dem stimmte die Motionärin zu und empfahl Annahme des
Ordnungsantrags – was die kleine Kammer in der Folge tat.

Da die Nationalräte Thomas de Courten (svp, BL) und Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG)
den Vorstoss von Birrer-Heimo Ende 2017 bekämpft hatten, gelangte dieser in der
Frühjahrssession 2018 in den Nationalrat. Dort erklärte Jauslin, dass die
Krankenkassenprämien nicht wegen der Vermittlerprovisionen stiegen, sondern wegen
zahlreicher anderer Gründe. Die Vermittlerprovisionen würden mit Geldern der
Zusatzversicherungen bezahlt. Ein solcher «Empörungsvorstoss» sei gemäss de
Courten unnötig. Diese Betitelung ihrer Motion wies Birrer-Heimo entschieden zurück
und verwies auf die Schreiben mehrerer Versicherungsgesellschaften, die ihr Ansinnen
unterstützten – wenn auch unter Bevorzugung eines anderen Lösungsvorschlags. Knapp
entschied sich der Nationalrat mit 94 zu 91 Stimmen bei einer Enthaltung für Annahme
der Motion. Das Zünglein an der Waage spielte eine Minderheit der SVP-Fraktion, die
sich für die Vorlage aussprach, wodurch die geschlossen stimmende FDP.Liberale-
Fraktion und grosse Teile der BDP- und SVP-Fraktionen von den übrigen Fraktionen
überstimmt wurden. Im Oktober 2018 zog Bruderer Wyss ihre im Ständerat eingereichte
Motion zurück. 21

Auf Antrag seiner SGK lehnte der Ständerat die Motion Brand zur Einführung einer
Innovationsbestimmung im KVG in der Frühjahrssession 2019 stillschweigend ab. Alex
Kuprecht (svp, SZ) argumentierte für die Kommission, dass bereits ein
Experimentierartikel Eingang in das erste Massnahmenpaket zur Kostendämpfung
gefunden habe und daher dem Bundesrat kein zusätzlicher entsprechender Auftrag
erteilt werden solle. Mit derselben Begründung sei auch schon die Motion Humbel (cvp,
AG; Mo. 17.3827) abgelehnt worden, betonte Kuprecht. 22

MOTION
DATE: 05.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Ständeratsdebatte im Frühjahr 2019 beantragte die SGK-SR die Ablehnung der
Motion Brand (svp, GR) zur Eindämmung des Kostenwachstums in der OKP. Zwar
bestünden inhaltlich keine Differenzen, da die Motion aber mit dem ersten
Massnahmenpaket zur Kostendämpfung, das sich in der Vernehmlassung befinde,
bereits umgesetzt worden sei, solle sie abgelehnt werden, erklärte Alex Kuprecht (svp,
SZ) dem Ständerat. Gesundheitsminister Berset widersprach dieser Argumentation
nicht und die kleine Kammer lehnte die Motion stillschweigend ab. 23

MOTION
DATE: 21.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Anders als der Nationalrat, der die Motion Heim (sp, SO) für eine Vergütungspflicht für
im Ausland eingekaufte medizinische Mittel und Gegenstände angenommen hatte, um
den Bundesrat zum Handeln zu bewegen, entschied sich der Ständerat in der
Herbstsession 2019 stillschweigend, die Ergebnisse des Bundesrats abzuwarten. Einen
Überblick über die Bemühungen des Bundesrates lieferte Kommissionssprecher
Kuprecht (svp, SZ): Nach seinem Beschluss zur Revision der MiGeL 2015 habe der
Bundesrat bis Ende 2017 die umsatzstärksten Produktegruppen «Verband», «Diabetes»
und «Inkontinenzmaterial» überprüft und dabei auch eine teilweise Lockerung des
Territorialprinzips, wie sie von der Motion gefordert wurde, diskutiert. Die
entsprechenden Ergebnisse seien auf Ende 2019 zu erwarten. Zudem werde die Frage
der teilweisen Lockerung des Territorialprinzips vermutlich auch ins erste oder zweite
Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen aufgenommen. Die
Motion solle daher nicht parallel zu diesen Prozessen behandelt werden, hatte die SGK-
SR folglich mit 7 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen bereits im August 2019 empfohlen. 24
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Assurance-accidents

Der Ständerat nahm sich in der Frühjahrssession 2014 einer Motion Darbellay (cvp, VS)
an, der der Nationalrat im Vorjahr zugestimmt hatte. Der Vorstoss verlangt, eine
Rechtslücke in der Unfallversicherung dahingehend zu schliessen, dass Erwerbstätigen
auch bei Arbeitsunfähigkeit, welche sich aufgrund der Spätfolgen eines in der Jugend
erlittenen Unfalls ergibt, ein Taggeld aus der obligatorischen Unfallversicherung
ausbezahlt wird. Im Ständerat schlug die Kommissionsmehrheit eine Modifikation der
Motion vor, wonach der Bundesrat das Problem auch durch die Änderung anderer
einschlägiger Bestimmungen als des UVG lösen könne. Gegen die bereits im Erstrat
geäusserten Bedenken des Bundesrates brachte der Kommissionssprecher vor, das
Nachweisen eines Kausalzusammenhangs zwischen Unfall und Spätfolgen sei generell
schwierig, und dies nicht nur bei in der Jugend erlittenen Unfällen. Damit könne dieses
Argument nicht gelten. Das Abschliessen einer freiwilligen Taggeldversicherung sei
gerade bei Vorbelastung durch einen Unfall oft nicht möglich, da die Versicherer
Vorbehalte anbrächten. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ) beantragte die Ablehnung
der Motion. Die Ausdehnung der Leistungspflicht auf Personen, die zur Zeit des Unfalls
noch nicht zum Versichertenkreis gehörten, laufe dem aktuellen Versicherungssystem
zuwider und rücke die Unfallversicherung in die Nähe einer Volksversicherung. Die
Systemänderung wäre schwierig und kostspielig, ebenso der Nachweis eines
Zusammenhangs zwischen Unfall und Beschwerden, was zu zahlreichen
Gerichtsverhandlungen führen würde, so die Befürchtung der Gegner. 20
Ratsmitglieder folgten dem Mehrheitsvotum, zehn lehnten die Motion ab, zwei
enthielten sich ihrer Stimme. In der Sommersession stimmte der Nationalrat der
vorgenommenen Formulierungsänderung mit 102 zu 80 Stimmen zu und überwies damit
die Motion. 25

MOTION
DATE: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Groupes sociaux

Politique familiale

Im September 2017 reichte Isidor Baumann (cvp, UR) eine Motion für eine faire
Lastenverteilung bei den Familienzulagen ein. Das Anliegen liess sich im Motionstext
zwar in lediglich sieben Worten ausdrücken, beinhaltete jedoch einige Brisanz:
Baumann wollte die Lohnanteile, welche die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zur
Finanzierung der Familienzulagen zu bezahlen haben, vereinheitlichen. Aktuell
schwanken diese zwischen den 229 Familienausgleichskassen (FAK) zwischen 0.1 und
3.36 Prozent des AHV-pflichtigen Lohns. Dies, da der Bund nur die Mindestleistungen,
nicht aber die Beitragssätze festschreibt und sich die FAK bezüglich Versicherten-
Portfolios stark unterscheiden: Insbesondere in Branchen mit vergleichsweise tiefen
Lohnsummen, einem hohen Mütteranteil und einer hohen Teilzeiterwerbsquote seien
die Beitragssätze hoch, begründete der Motionär sein Anliegen. Daher soll innerhalb der
Kantone zwingend ein Lastenausgleich zwischen den FAK, wie er in 16 Kantonen bereits
besteht und sich dort gemäss dem Motionär bewährt hat, eingeführt werden.
Der Bundesrat verwies indes auf das Familienzulagengesetz, das den Kantonen
Vorgaben zu Mindestbeträgen und Anspruchsvoraussetzungen macht, ihnen aber
ansonsten weitreichende Kompetenzen lässt – explizit auch bezüglich der Einführung
eines Lastenausgleichs. Da die Kantone über die Art und Höhe der Leistungen für
Familien entschieden, liege auch die Entscheidung bezüglich eines Lastenausgleichs in
ihrer Kompetenz, führte der Bundesrat aus und beantragte die Motion zur Ablehnung.
Die anschliessende Behandlung der Motion im Ständerat in der Herbstsession 2017 fiel
aufgrund eines angenommenen Ordnungsantrags Dittli (fdp, UR) nur kurz aus. Dittli, ein
Mitunterzeichner der Motion, beantragte eine Zuweisung an die zuständige
Kommission, weil er einen vorschnellen negativen Entscheid aufgrund der ablehnenden
Haltung des Bundesrates verhindern wollte. Die Kommission solle erst die «Vor- und
Nachteile der neuen Lastenverteilung im Verhältnis zur Einschränkung der
Kantonsautonomie» sowie die Kosten und Nutzen des Vorschlags überprüfen. Im
Februar 2018 bestätigte die SGK-SR jedoch mit 5 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung knapp
die Einschätzung des Bundesrates: Da einige Kantone bereits Änderungen planten oder
diese angedacht hätten, die Kantone insgesamt folglich dabei seien, «ihren
Bedürfnissen entsprechende Massnahmen» zu treffen, sei kein Handlungsbedarf auf
Bundesebene gegeben, erklärte die Kommissionsmehrheit. Eine starke Minderheit
begrüsste aber die Motion, da sie «Familienausgleichskassen in Branchen mit
tendenziell tiefen Löhnen und einem hohen Mütteranteil» entlasten würde. 
In der Ständeratsdebatte in der Frühjahrssession 2018 führte Paul Rechsteiner (sp, SG)
die Position der Minderheit weiter aus. Man habe sich insbesondere durch den Bericht
des Vertreters der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen überzeugen lassen,
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gemäss dem die Einführung des Lastenausgleichs im Kanton Schwyz die Beiträge
insgesamt gesenkt und gleichzeitig die Leistungen verbessert habe. Die
Kommissionsminderheit sei der Meinung, die Familienzulage sei «im Begriff, eine
richtige Sozialversicherung zu werden». Diesen Punkt bestritt Kommissionssprecher
Kuprecht (svp, SZ) mit Verweis auf die fehlende Gegenseitigkeit heftig: Da nur
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Prämien bezahlten, nicht aber Arbeitnehmende,
handle es sich hier lediglich um eine Zulage, nicht um eine Versicherung. Umstritten
war schliesslich auch die Frage, inwiefern diese Regelung für die Steuervorlage 17
relevant sei. Gemäss bundesrätlichem Vorschlag sollen bei der SV17 die kantonalen
Mindestvorgaben bei den Kinderzulagen erhöht werden. Isidor Baumann sprach sich
folglich dafür aus, hier die Lasten für die KMU fair zu verteilen, um sich diese nicht
zusätzlich als Gegner bei der Steuervorlage einzuhandeln. Alex Kuprecht wehrte sich
jedoch dagegen, noch weitere Elemente in die SV17 hineinzupacken. Knapp entschied
sich der Ständerat mit 20 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der
Motion. 26
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